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Beteiligung am Bebauungsplanverfahren  
 
"Metzgeräcker Süd", Weinstadt 

 
Fristablauf für die Stellungnahme am:  09.11.2018 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o.g. Verfahren wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Am Verfahren wurden die Ämter  
 
Amt für Umweltschutz 
Straßenbauamt 
Amt für Vermessung und Flurneuordnung 
Landwirtschaftsamt 
 
beteiligt.  
 
Aufgrund der Fachbehördenbeteiligung liegen der Geschäftsstelle für 
Genehmigungs- und Planverfahren folgende Informationen vor: 
 
 
1. Amt für Umweltschutz 
 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Aufgrund fehlender Unterlagen ist eine naturschutzfachliche Beurteilung 
des Vorhabens noch nicht möglich.  
 
Vor allem im Bereich des SO3, in dem Anbauflächen der Gärtnerei er-
möglicht werden, können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Eine Auskunft seitens der Naturschutzbehörde ist nur nach Aufar-
beitung der Thematik anhand beiliegender Arbeitshilfe (3-Stufenmodell)  
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möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass in der näheren Umgebung im Zuge des Be-
bauungsplans "Halde V" das Vorkommen mehrerer geschützter Tierarten nachgewiesen 
wurde. 
 
Ebenso ist - wie geplant - ein Umweltbericht vorzulegen. 
 
Bezüglich des Pflanzzwangs wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass laut § 40 (4) 
BNatSchG Baum- und sonstige Anpflanzungen mit ausschließlich heimischen (Laub-) 
Gehölzen und heimischem Saatgut durchgeführt werden sollten. Es wird empfohlen, die 
Pflanzliste dementsprechend aufzustellen. 
 
Für Rückfragen steht zur Verfügung: Frau Stelzner, Tel. 07151 - 501 2251 
 
 
Immissionsschutz 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Grundwasserschutz 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Bodenschutz 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll die betriebliche Situation des bereits 
bestehenden Gärtnereibetriebs gesichert und eine eventuelle bauliche Erweiterung des 
Betriebs (SO3, Anbauflächen der Gärtnerei) grundsätzlich ermöglicht werden. 
Wie in den Unterlagen dargestellt, ist im weiteren Verfahren ein Umweltbericht zu erstel-
len in welchem u. a. auch die Eingriffe in das Schutzgut Boden, im Rahmen einer Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung, darzustellen und geeignete Ausgleichsmaßnahmen fest-
zulegen sind. Erst nach Vorlage dieser Unterlagen kann eine abschließende Stellung-
nahme seitens des Bodenschutzes erfolgen. 
 
Bei der Erstellung der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut Boden ist wie 
folgt vorzugehen: 
Eine Bewertung der Böden und seiner natürlichen Bodenfunktionen, also die natürliche 
Bodenfruchtbarkeit, die Funktion Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und die Filter- 
und Pufferfunktion, sind durch einen Sachverständigen auf Grundlage des Leitfadens 
"Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit" der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW, 2010) vorzunehmen. Des 
Weiteren sind die Eingriffe in das Schutzgut Boden zu bilanzieren und geeignete (mög-
lichst schutzgutgleiche) Kompensationsmaßnahmen festzulegen. Die Bewertung der 
Eingriffe in das Schutzgut Boden und die Planung der Ausgleichsmaßnahmen sind nach 
den Bewertungsregeln der Ökokontoverordnung (ÖKVO) durchzuführen. Als Grundlage 
für die Bewertung von Eingriffen und Ausgleichsmaßnahmen ist der Leitfaden "Das 
Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung" der LUBW (2012) her-
anzuziehen. 
 
Es wird darum gebeten, das beiliegende Merkblatt "Bodenschutz bei Baumaßnahmen" 
in den Textteil mit aufzunehmen bzw. die Inhalte in den Textteil zu übernehmen. 
 
Für Rückfragen steht zur Verfügung: Frau Grün, Tel. 07151 - 501 2753 
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Altlasten und Schadensfälle 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Kommunale Abwasserbeseitigung 
 
Bei der Ausführung sind die Vorgaben des § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
und der Niederschlagswasserverordnung zu beachten, wonach Niederschlagswasser 
ortsnah über die belebte Bodenzone mit einer Mächtigkeit von mindestens 30 cm breit-
flächig versickert, verrieselt oder in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden soll, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  
 
Für den Fall, dass eine Versickerung nicht möglich ist, hat eine Regenwasserrückhal-
tung über ein Gründach oder über eine entsprechend bemessene Retentionszisterne zu 
erfolgen. 
Sollte zur Rückhaltung des Niederschlagswassers kein Gründach umgesetzt werden, ist 
für die Einleitung von Regenwasser in die Mischwasserkanalisation oder in den Regen-
wasserkanal eine Retentionszisterne mit Überlauf in die jeweilige Kanalisation vorzuse-
hen. Da der Niederschlagsabfluss aus dem Gebiet nicht höher sein darf, als natürlicher 
Weise abfließen würde, ist pro 100 m² angeschlossene Dachfläche ein Zisternenvolu-
men von 2 m³ und ein Drosselabfluss von 0,15 l/s umzusetzen. Diese Maßnahme hat 
den Hintergrund der Verringerung des Hochwasserscheitels im Gewässer, dient der 
hydraulischen Entlastung des Vorfluters sowie einer Verringerung der Schmutzfracht 
beim Entlastungsfall der Regenüberlaufbecken.  
 
Für Rückfragen stehen zur Verfügung: 
Herr Schaal, Tel. 07151 - 501 2760 
Frau Fischer, Tel. 07151 - 501 2562 
 
 
Gewässerbewirtschaftung  
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Hochwasserschutz und Wasserbau 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
2. Straßenbauamt 
 
Die Gärtnerei befindet sich im Außerortsbereich. Daher sind die Anbaubeschränkungen des § 
22 StrG zu beachten, wonach längs der Landesstraßen L 1198, L 1199 und L 1201 keine 
Hochbauten in einer Entfernung bis zu 20 Meter errichtet werden dürfen. Das Land als Stra-
ßenbaulastträger ist zu hören. 
 
Der Anlegung eines weiteren (späterer) Anschluss an die L 1199, L 1201 wird aufgrund der 
bereits jetzigen Überlastung des Knotenpunkts unsererseits nicht zugestimmt. Die Gärtnerei 
sollte weiterhin ausschließlich nur über die südöstliche angrenzende Straße (Lußackerweg) 
angefahren werden können. 
 
Zuständige Straßenverkehrsbehörde ist die Stadt Weinstadt und ist ggfs. ebenfalls zu hören. 
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3. Amt für Vermessung und Flurneuordnung 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
4. Landwirtschaftsamt 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
S. Voigt 
 
Anlagen 
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 WN Weinstadt v.U. BPL Metzgeräcker Süd 

hier: Frühzeitige Beteiligung TÖ und Scoping gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  

Ihr Schreiben vom 19.09.2018 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt aus Sicht der Abteilung 4 - Straßenwesen 

und Verkehr - zu der vorbezeichneten Planung wie folgt Stellung. 

 

Das oben genannte Untersuchungsgebiet befindet sich an der Landesstraße L 1199. 

Es ist ein gesetzlicher Anbauabstand von 20 m gemäß § 22 StrG einzuhalten. Dies 

gilt auch für Garagen, Carports, Werbeanlagen, Nebenanlagen (alle Teile) nach § 14 

BauNVO, usw.. Für die Außenbeleuchtungen sollte eine Blendfreiheit für die Ver-

kehrsteilnehmer sichergestellt werden.  
 

Die Erschließung des Gebietes kann nur über die bestehende Zu- / Ausfahrt der 

Rommelstraße erfolgen. Weitere Zu- / Ausfahrten entlang der Landesstraße 1199 

sind nicht zulässig (siehe Flst. 1100/2). 

 

Wir bitten, die aufgeführten Punkte in den schriftlichen und zeichnerischen Teil des 

Bebauungsplans mit zu übernehmen. 
 



- 2 - 

Im Bereich des Bebauungsplans wird der Fuß-, Rad- u. Wirtschaftsweg mit einer ge-

planten Breite von 4m weiter ausgebaut. Aus diesem Grunde ist am Knotenpunkt der 

Landesstraße L 1199  (Rommelshäuser Straße - Richtung Endersbach) zu prüfen, ob 

eine Anpassung zur sicheren Querung erforderlich ist. 

 

Bei Werbeanlagen außerhalb der Bauverbotszone ist darauf zu achten, dass die Ver-

kehrsteilnehmer auf der Landesstraße L 1199 nicht abgelenkt oder geblendet werden. 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass der Übertragung visueller Informationen auf 

einem Display oder Videoflächen aus Gründen der Verkehrssicherheit auf der Lan-

desstraße nicht zugestimmt wird. 

 

Die gesetzlichen Bestimmungen für den Lärmschutz nach BImSchG sind zu beach-

ten. Sofern die Lärmberechnung die Schwellenwerte überschreitet, sind entsprechen-

de Lärmschutzvorkehrungen auf Kosten des Antragstellers zu treffen. 

 

Zusammenfassend sind alle weiteren Planungen sowie geplanten Umgestaltungen in 

unmittelbarer Nähe oder Anbindung von der Landesstraße frühzeitig und auf Grund-

lage von Detailplänen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 4 Straßen-

wesen und Verkehr, abzustimmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Karsten Grothe 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Metzger äcker Süd", Stadt Weinstadt, 
Stadtteil Endersbach, Rems-Murr-Kreis (TK 25: 7122 Winnenden)   
  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öff entlicher Belange und Scoping 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
  
Ihr Schreiben Az. SaSi vom 19.09.2018 
 
Anhörungsfrist 09.11.2018 
 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Re gelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können  
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sa chstandes  
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
 
Geotechnik  
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise 
in den Bebauungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden 
von Löss mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit verdeckt. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit lokalen 
Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, 
ist zu rechnen. 
 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mul-
den-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
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Grundwasser  
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines bestehenden oder geplanten Wasserschutzgebietes. 
Aus hydrogeologischer Sicht sind keine weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
  
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
 
 
Geotopschutz  
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise  
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
 
Anke Koschel 
Dipl.-Ing. (FH) 
 


















